
Bekanntmachung der Beschlüsse der Verbandsversammlung vom 18.10.2023 des 
Abwasserzweckverbandes „Chemnitz / Zwickauer Mulde“ 

 
 
 
 
Beschluss 785. / 23 / 785. 
Die ausgereichte Tagesordnung wird einstimmig angenommen. 
 
Beschluss 786. / 23 / 786. 
Die Niederschrift über die 114. / 23 / 114. Sitzung der Verbandsversammlung vom 06.07.2023 wird einstimmig 
bestätigt. 
 
Beschluss 787. / 23 / 787. 
Die Verbandsversammlung beschließt einstimmig die Nachkalkulation der Gebühren für das Jahr 2022 in der Fassung 
vom 07.07.2023. 
 
Beschluss 788. / 23 / 788. 
Die Verbandsversammlung setzt einstimmig die endgültige Umlage für das Jahr 2022 entsprechend der Ermittlung 
vom 27.07.2023 fest. 
 
Beschluss 789. / 23 / 789. 
Die Verbandsversammlung beschließt einstimmig den Ausgleich der Gebührenunterdeckungen der letzten 5 Jahre in 
der Fassung vom 09.08.2023. 
 
Beschluss 790. / 23 / 790. 
Nach Abwägung beschließt die Verbandsversammlung einstimmig die mehrjährige Kalkulation der Gebühren für die 
Jahre 2024 und 2025 
 nach § 25 Nr. 1 AbwS für zentrale Einleiter mit      4,25 €/m³ 
 nach § 25 Nr. 2 AbwS für Kanalbenutzer mit      3,46 €/m³ 
 nach § 25 Nr. 3 AbwS für dezentrale Einleiter mit 38,09 €/m³ 
 Grundgebühr nach § 26  G1 mit   11,50 €/Monat 
     G2 mit   14,38 €/Monat 
     G4 mit   23,00 €/Monat 
     G5 mit   28,75 €/Monat 
     G6 mit   46,03 €/Monat 
     G7 mit   57,53 €/Monat 
in der Fassung vom 19.09.2023. 
 
Beschluss 791. / 23 / 791. 
Die Verbandsversammlung beschließt einstimmig die Anpassung der Satzung über die öffentliche 
Abwasserbeseitigung – Abwassersatzung – (AbwS) in der Fassung vom 04.10.2023. 
 
Beschluss 792. / 23 / 792. 
Die Verbandsversammlung beschließt einstimmig die öffentliche Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung für 
das Jahr 2024 in allen ihren Bestandteilen von Dienstag, dem 28.11.2023 bis einschließlich Mittwoch, dem 
06.12.2023 in der Geschäftsstelle des Abwasserzweckverbandes „Chemnitz / Zwickauer Mulde“ in 09249 Taura, 
Köthensdorfer Straße 1. 
 
Einwohner und Abgabepflichtige haben in der Zeit von Dienstag, dem 28.11.2023 bis einschließlich  Freitag, dem 
15.12.2023 die Möglichkeit Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung zu erheben. 
 


